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 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

AHG §1 Cd1b

Rechtssatz

Unterläßt ein Gerichtsvollzieher, entgegen den Bestimmungen des § 32 EO, § 552 Geo, einen betreibenden Gläubiger

vom Vollzugstermin zu verständigen und beachtet er durch eine "Fernpfändung" die Vorschrift des P 66 f der DV über

die Ermittlung der Gewahrsame des Verp;ichteten an der zu pfändenden Sache und des § 259 Abs 1 EO P 100 DV und

§ 563 Abs 1 Geo über das Anbringen der Pfändungsmarken sowie die Zuständigkeitsbestimmung des § 18 EO nicht, so

begründet dieses rechtswidrige und schuldhafte Organverhalten einen Ersatzanspruch des betreibenden Gläubigers

nach dem AHG.
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